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Stellungnahme von Dr. Habbel

Sehr geehrte Frau Böcker,

ich möchte Ihnen hier kurz meine Stellungnahme zum Schreiben von Dr. Habbel übermitteln:

Im Allgemeinen scheint der Medienentwicklungsplan die Zustimmung der Schule zu finden. Einzel-
ne Punkte werden aus Sicht der Schule aber kritisch angemerkt. Zu diesen Punkten möchte ich
wie folgt Stellung nehmen:

Die Schule ist der Auffassung, dass in jedem Klassenraum eine Dokumentenkamera installiert sein
sollte. Diese Auffassung teile ich so nicht, auch wenn diese Ausstattung wünschenswert ist. Mit
Blick auf den verstärkten Einsatz von Tablets im Unterricht, die ebenfalls über eine Kamerafunktion
verfügen und die Möglichkeit der das Bild zu projizieren wird der Bedarf an Dokumentenkameras
zurückgehen. Insbesondere für „nicht computeraffine Lehrerinnen und Lehrer“ ist der Einsatz von
Dokumentenkameras aber sinnvoll. 
Dokumentenkameras lassen sich zudem ohne große Rüstzeiten verwenden (anders als Laptops
oder mobile Beamer).  Es wurde also davon ausgegangen, dass eine Dokumentenkamera je 2
Klassenräume den Bedarf deckt. 
Die Mehrkosten für die Beschaffung zusätzlicher Dokumentenkameras würden sich im Fall der Ge-
samtschule kalkulatorisch auf ca. 26.000,00 € belaufen. 
→ Im Rahmen der Umsetzung kann diese Ausstattung, ggf. auch mit Unterstützung von Sponso-
ren, angestrebt werden.

Die Anzahl der Lehrerarbeitsplätze auf 12 zu erhöhen ist grundsätzlich im Rahmen der Umsetzung
möglich, ebenfalls die Beschaffung von Drucktechnik. Diese „kleinen“ Änderungen sind im Konzept
ausdrücklich vorgesehen und können z.B. durch Einsparungen bei der Beschaffung realisiert wer-
den. → Der angestrebte „ruhige Bereich“ wäre eine Gebäudemaßnahme, die sich durch den MEP
nicht ableiten lässt. 

Die Ausstattung mit Geräten für das Selbstlernzentrum Sek I muss als ergänzende Maßnahme be-
trachtet werden. Die hier geplanten Geräte sind insbesondere dafür gedacht,  an Schüler/innen
ausgeliehen zu werden, die gerade Bedarf an einem Internetzugang haben und keine eigenes Ge-
rät einsetzen können. Bei der aktuellen Verbreitung von Smartphones u.a. ist die kalkulierte Anzahl
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vollkommen ausreichend. Es kann auch geprüft werden, ob für private Geräte ein Internetzugang
freigeschaltet wird (BYOD = bring your own device). 
In vergleichbaren Schulen ist die von uns kalkulierte Ausstattung vollkommen ausreichend. 
Die gleiche Argumentation gilt auch für den Bereich des Selbstlernens der Sek II.

Anrechnungsstunden sind Aufgabe des Landes und nicht durch die Gemeinde zu verantworten.
Die Verteilung von 1st und 2nd Level Suport basieren auf einer Vereinbarung des Landes und der
kommunalen Spitzenverbände.

Jer schneller die dig. Infrastruktur ausgebaut wird, umso besser ist das für die Schule und die Mit-
arbeiter der Gemeinde, die für den Support zuständig sind. Es muss jedoch berücksichtigt werden,
dass die Schule in den kommenden Jahren deutlichen Veränderungen unterworfen ist. Um Kosten
zu reduzieren müssen Vernetzungsmaßnahmen zwingend mit  anderen Baumaßnahmen koordi-
niert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Thomaßen
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